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Betreff: 
 

Anpassung der Schulbezirke der Grundschulen 
Innenstadt und Dorfackerschule 

  

Bezug:      
 

Anlagen: 1 
 
 

Karte Schulbezirk Innenstadt 

 
 

Beschlussantrag 
 
Die Schulbezirke der Grundschulen Innenstadt und der Dorfackerschule werden ab dem Schuljahr 
2013/14 entsprechend Anlage 1 festgelegt. 
 
 

Ziel 
 
Entlastung der Grundschule Innenstadt  
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Begründung: 
 
1. Anlass 

 
Die neuesten Einwohnerprognosezahlen ergeben einen möglichen Bedarf von 5 Zügen für 
das Schuljahr 2013/ 14 und 2015/ 2016 an der Grundschule Innenstadt. Um die Grundschule 
Innenstadt für die Bauzeit der Grundschule am Lindenbrunnenpavillon zu entlasten, sollte 
der Schulbezirk angepasst werden.    
 

2. Sachstand    

3. Schülerzahlen 
 
Heutige Schülerzahlen an den drei Innenstadtschulen 

 Kl.1/Züge Kl. 2/Züge Kl. 3/Züge Kl.4/Züge 

Grundschule im Aischbach 37 / 2 39 / 2 37 / 2 34 / 2 
Lindenbrunnenpavillon 46 / 2 36 / 2 34 / 2 25 / 2 

Melanchthonschule 18 / 1 19 / 1 18 / 1 23 / 1 
Silcherschule 33 / 2 35 / 2 34 / 2 33 / 2 
Dorfackerschule 57 / 3 71 / 3 61 / 3 57 / 3 

Köstlinschule 17 / 1 21 / 1 16 / 1 19 / 1 
Gesamt: 208 / 11 220 / 11 200 / 11 191 / 11 

 
Nach der im Herbst 2012 erstellten Schülerzahlenprognose werden die Schülerzahlen im 
Innenstadtbereich von heute 208 Kindern auf 245 Kinder im Jahr 2018 ansteigen. Jedoch 
besteht bereits im kommenden Schuljahr 2013/2014 die Gefahr, dass die Grundschule 
Innenstadt auf fünf Eingangsklassen anwächst. Zu dem starken Jahrgang, der im nächsten 
Jahr eingeschult wird, kommen Wanderungsgewinne hinzu durch Neubautätigkeiten im 
Bereich des Schulbezirkes der Grundschule Innenstadt.  
 
Dagegen wachsen die Kinderzahlen im Schulbezirk Dorfackerschule (inklusive Außenstelle 
Köstlinschule) nur langsam an. Durch die Erstbezüge von Wohnraum in Baugebieten wachsen 
die Einschulungszahlen auch in Lustnau bis 2014 auf jährlich plus 6 Kinder. Die 
Dorfackerschule kann inklusive ihrem zweiten Standort Köstlinschule damit laut Prognose 
stabile vier Züge bilden.  
 

Prognose ohne Schulbezirksänderung 
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4. Schulweg  
Für viele Schülerinnen und Schüler ist der Schulweg zum Standort Köstlinschule kürzer als 
zum Standort Silcherschule der Grundschule Innenstadt. Das führte bereits in der 
Vergangenheit zur Praxis von Schulbezirkswechseln und Einschulung in die Köstlinschule. 
(Durchschnitt 3 Jahre: Saldo 6 Kinder hin zur Dorfackerschule/ Köstlinschule.)  
 
Schon in den vergangenen Jahren wurden viele Anträge auf Schulbezirkswechsel von der 
Innenstadtschule zur Köstlinschule (Außenstelle der Dorfackerschule) gestellt. Durch eine 
Anpassung der Schulbezirke müssen weniger Eltern Anträge auf Schulbezirkswechsel aus 
räumlichen Gründen stellen. 
 
Auch im Schulbezirk der Grundschule im Aischbach ist ein starker Jahrgang (2014/15) zu 
erwarten. Deswegen können die Einschulungszahlen nicht Richtung Aischbachschule durch 
eine Anpassung dieses Schulbezirks ausgeglichen werden.      
 

5. Vorgehen der Verwaltung   
 
Die Gebiete im Bereich der Mohlstraße, der Frischlinstrasse, der Wächterstraße und der 
Nauklerstraße  werden ab Schuljahr 2013 / 2014 Teil des Schulbezirks Grundschule 
Dorfackerschule mit Außenstelle Köstlinschule.  

Damit ergibt sich für das Schuljahr 2018/2019 eine voraussichtliche Verteilung der Kinder zur 
Einschulung von: 
 
Grundschule im Aischbach     48 Kinder / 2 Züge 
Grundschule Innenstadt     98 Kinder / 4 Züge 
Grundschule Dorfackerschule mit Köstlinschule  99 Kinder / 4 Züge 
Gesamt:      245 Kinder / 10 Züge  
 

6. Lösungsvariante   
 
Die Schulbezirke werden belassen. Anträge auf Schulbezirkswechsel für Kinder westlich der 
Köstlinschule sind weiter notwendig, falls sie in die Köstlinschule eingeschult werden 
möchten. Falls die Plätze in vier Zügen der Grundschule Innenstadt knapp werden, kann 
über § 76 SchulG eine Schülerstromlenkung vorgenommen werden.    
 

7. Finanzielle Auswirkung   
 
- keine-    
 

8. Anlagen    
 
Karte Schulbezirke Grundschule Innenstadt, Grundschule im Aischbach, Grundschule   
Dorfackerschule. 
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